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Neues helvetisches Tagblatt.
i Fortsetzung deö schweitzerischen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Baud I. 55. UV. Bern, 2°. Aug. 179?. (3. Fruktid. Vll.)

Vollz i e h u n g s --Di r e kto r i um.
Schreiben des Generaladjutant Vonderweidt an

den Kriegsminister der helvetischen Republik.
Hauptquartier Brieg, 17. Aug. 1799.

Bürger Minister!
Ich hahe die Ehre, Ihnen sehr erfreuliche Vor--

theile anzuzeigen, welche die Walliser Division er-
halten hat; sie griff am izten d. das Lager von
Roscnfeld an und zwang dasselbe zum Rükzug; dieß
Unternehmen hatte zur Absteht, den Zusammenhang
des Eoncheth-ales mit dem Sumplon, den der Feind
im Bcstz^hatte, zu unterbrechen; am i4ten war der
General Iurdon beauftragt, Morel anzugreifen; er
that dieß mit dem beste« Erfolg, indem er auf sen
ner Rechten durch den Divisionsgeneral nnterstüzt
war, welcher (was unmöglich schien) über den
Hohlweg von Bister Artillerie postirt und dadurch
den Feind zu einem eiligen Rükzug gezwungen hatte:
au dielem Elage verlor derselbe ?zo Gefangne, unter
denen 15 Offiziere und ungefehr 120 Todte; am
izten griff der General Jacopin den Simplon auf
3 Kolonnen an ; die rechte, welche um 7 Uhr
Morgens durch das Thal Biege vorgerukt war,ward augenbbklich zurükgetrieben, gegen Mittaga.er waren auch d e andern Kolonnen angelangt,und um 4 Uyr abends war die Position genom-men, und Zoo Gefangene gemacht, unter denen
sich der Prmz von Salin befindet; bei dem hart-
klàn" den die Feinde machten,Làdà "ue große Menge Todte auf dem

wr àî, ch-5 ^^"d ist -sou allen Seilen,m vollsten Rukzuge; die Vereinigung mit der D>-
?-Oel ^urch seinen rechten

Guidain komman-d>.t, zu Munst r vor sie«) gegangen; unsere Viw-
Nmodossâ bis eine Stunde vor

Mmister, die glüklichen Ereig-
sstl'e, die sich einander folgen, und von denen
bînîo- "îîBerichte "'^îlen die Ehre ha-ven werde. Unsere Gruppen haben keinen Theil

daran genommen. Mit den: Divifonsgeneral glaubte
ich, die Besetzung der Brücken von Rarem, Biege
und Camplet, und jene der Thaler Lötsch und Ro-
lera waren für das Gelingen der beabsichtigten
Operationen höchst wichtig. Ich zweifle aber kei-
neswcgs, und darf aus den guten Dispositionen,
welche sie zeigen, schliessen, sie würden sich sehr
wacker gehalten haben; man sah wenige und bei-
nahe gar keine Bauern mit den Ocsireichern fech-
ten; viele kamen zu mir, und verlangten in ihre
Heimath zurück zu kehren ; ich versprach ihnen
Sicherheit, in so fern sie ihre Waffen übergeben
würden; sie wünschten meine Zusicherung schriftlich

à zu haben, und ich gab ihnen solche; sie nahmen die--
Z selbe in die Berge mit, auf die sie sich geflüchtet
A hatten, und ich zweifle gar nicht, daß der größere
z Theil aus ihnen zurükkehren wird. Der Divisions-

general hat alles, was ich für die Rükkehr dieser
Uuglü.lichcn that, gebilligt. Ich bin ihm stets zur
Seite gewesen.

Gruß und Hochachtung.

Unter;. Peter Vonderweidt, Gen. Adj.
Dem Original gleichlautend,

Bern den 19. August 1799.

Der General-Sekretär,
Mousson.

Gesezgebung.
Grosser Rath, iz. August.

Präsident: Germann.
Graf, im Namen der Militärcommission, legt

folgendes Gutachten vor, über welches Dringlich-
keit erklärt, und welches ohne Einwendung ange-
nommcn wird:

An den Senat.
Auf die Bothschaft des Vollziehungsdirektoriums

vom Zi. Heumonat 1799
hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
Das Geftz vom 15. Heumonat, in Betreff der
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Errichtung der Kriegszuchk, Kriegs^ und Revision^
rathe, soll für die helvetischen Legionen m Jralim
und die 6 Halbbrigaden Hülfstruppcn auf folgende
Weise angewandt werden:

1. Jede helvetische Legion, und jede Halbbri-
gade von den Hülfstruppen, welche in 3 Batail--
lonen bestehen, sollen nur einen Kriegszucht, Kriegs--
und Revistonsrath haben, wenn sie beisammen sind.

2. Im Fall, dvß eine dieser Legionen oder

Halbbrigaden von einander Bataillonsweise deta-

chirt Ware, soll dann jedes Bataillon nach Vor--

schrifc des Gesetzes einen Krregszucht, Kriegs e und
Revisionsrath bilden.

Graf, im Namen der gleichen Commission,
legt ein Gutachten vor, über die Ernennung der

Sfsiciere in den besoldeten Truppen. Dieses Gut--

achten wird für zwei Tage auf de» Kanzleitisch
gelegt.

Escher, im Namen der Constitutionsabànde--
ruugscommiffion, legt ein Gutachten vor, worin
die Annahme des Beschlusses über Exdirektorcn,
daß sie nicht von Rechtswegen Senatoren seyn sod

len, angerathen wird.
Dieses Gutachten wird für 6 Tage auf den

Kanzleitisch gelegt.
Secretan, im Namen der Besoldungscom-

mission, schlägt vor, die Mitglieder der Vcrwaltungs-
Kammern auf die Besoldung von 100 Dublonen
herabzusetzen.

Dieses Gutachten wird mit Drisglichkeits-Erkla-
rung angenommen.

Rellstab bittet ab, daß er den vorigen Ve-
schluß unachtsam vorbeigehen ließ, da er doch Ein-
wenduugen dagegen zu machen hat: Er fodert Rük-
nähme des Beschlusses, weil es ungerecht ist, daß die
Verwalterin den kleinen Cantonen, wo wenig zu thun
ist, gleich besoldet werden, wie die der großen Can-
tone.

Herzog v. Eff. fodert Tagesordnung über die-
sen Antrag Rcllstabs. Man geht zur Tagesordnung.

Die gleiche Commission schlägt vor, die Besot-
dung der Suvpleanten der Verwaltungskammern auf

Batzen täglich zu bestimmen.

Graf glaubt, Batzen wäre ein hinlängliches
Taggeld für die Suppléante». Er trägt also bestimmt
hierauf an.

Nuee stimmt Graf bei, weil fönst die Supp-
leanten beinahe stärker besoldet wären, als die Ver-
waller selbst.

Herzog v. Eff. Der Verwalter muß seinen
Suppleantcn bezahlen, wann er seiner bedarf; warum
sollte er also demselben nicht das gleiche Taggeld bc-
zahlen, das er selbst bezieht; besonders da der Supp-
leant noch die Reise an den Hanptort zu machen hak.

Graf beharret, weil die Suppftantcn woblfti-
ler bei Hanfe leben, als die Verwalter in der Can-
tons - Hauptstadt.

Carrard stimmt Herzog v. Ess. ganz bei, denn

ebendarum, weil die Suppleauten nur zuweilen nach

der Stadt kommen muffen, w können sie sich nicht

wohlfeil einrichten, und müssen noch Reisekosten he-

den- — Das Gutachten wird angenommen.

Die gleiche Commission tragt darauf an, à
ersten Schreiber der Verwaltungskammer die Besol--

dung am 7Z Dublonen, nebst freier Wohnung, her,

abzusetzen Die er Antrag wird ohne Einwendung
s angenommen.
; Die Kantonsrichter sollen nach dem gleichen Am

trag auf 75 Dublonen jährliche Besoldung herab-

gesezt werden.
Rellstab glaubt, man könnte der Republik mehr

ersparen, wenn man den Kantonsrichtern ein Tag-

geld bestimmen würde, weil sie nicht in allen

Kantonen gleiche Beschäftigung haben und dadurch

also auch verhältnißmäßigere und billigere Besol-

dung bewirkt würde.
Mar cacci glaubt, durch dieses Mittel wurde,

wie es vielleicht hier und da mit den Distnktsze-

richten der Fall ist, dem Staat statt gechart, durch

unnöthige Vermehrung der Sitzungen, die Ausgaben

vermehrt, er stimmt also zum Gutachten.
Herzog v. Eff. ist Marcaccis Meinung, wssM

durch Rellstabs Vorschlag den Cantonsrichtem mm

Besoldung bestimmt wäre, weil sie sich dieselbe naw

Belieben durch Vermehrung der Sitzungen vergrop

fern könnten; er stimmt zum Gutachten.
Rellstab: Alle Einwendungen sind aw ow

Vermuthung gegründet, daß die Cantogsncy r

schlechte, eigennützige Leute seyen: ich bin vom ^ '
gentheil überzeugt und habe mehr Zutrauen m

Volkswahlen. Die vorgeschlagne Besoldung w ^
die kleineu Cantonê zu stark, für die S^ßen
aber zu gering, darum weise man das (purarz

an die Commission zurük.
Fierz ist Rellstabs Meinung, denn, die

der großen Cautone sind mit 75 Duplonen m
^

fricdigeud besoldet, weil sie meist w bew

sind, daß sie ihre eignen Angelegenheiten vu > ^
läßigen müssen, und überdem zu entfernt pn

oft nach Hause gehen zu können. daß

Kiich mann kann auch nicht be-,ruü, ^diese Richter hinlänglich besoldet ^
75 Duplonen, er fodert, daß mau emsi-rw

der bisherigen Besoldung derselben bleibe

achtens an die Commission.
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E scher: Als ich vor einem Jahr mich beständig
wider die übermäßig'!, Besoìdung n erhob, fragte man
mich, ob man dann in einer Stadt mit weniger
als 150 Dupwn n haaslHblich leben könne, jezt
frage ich diese gleiche» Mitglieder, wie sie als Can-
tonsrichter mit 75 Dublonen leben wollen, denn in
den großen Cantonen sind diese so beschäftigt, daß
die entfernter» wenigstens nicht oft nach Hause
kehren können. Also wenn wir den Vorschlag
der Commission annehmen, so werden sich zu dieser
wichtigen Stelle nur Bürger wählen lassen die
nicht leicht so viel verdienen können, oder aber nur
Einwohner der Hauptstädte, und dieses wollen wir
doch nicht beendzwecken. Freilich ist eine allgemein
gleiche Besoldung ungerecht gegen einige, allein
solcher Ungerechtigkeiten haben wir noch die Menge,
und da nun ei rig an neuen Einthcilungen und
neuen Organisationen gearbenet wird, so könnte die
bisherige Besoldung der Canwnsrichter noch beide-
halten werden, und ich trage daher bestimmt auf
Vertagung an.

d. Eff. fühlt wohl die Richtigkeit ei-
mger dieser Einwendungen, allein Rellstabs Antrag
wurde gerade die cutgegengcsezte Wirkung haben,

^ ^'wartet: das Verhältniß der Besoldung mit
der Cantonc wäre unrichtig, weil

"^.^-tt°-ie vielleicht prozcßsüchtiger sind als dieî Eicher Recht, daß 75 Du-
m Auster der großen Cantone zu wenig
m,d â â Stellen smdHezt zu gering besoldet

gefallen lân'"^ ^ nun Aufopferungen
thciluna » â eben wegen baldiger neuer Ein-

.îîSA îîK^« à«>°° um s-'.uhig-r -»g--

gern^Gei^ -?shler der Const tntwn nicht
enger, unsre ^ ^hr müssen unsre Magen

weiter, oder die Republik är-
heit, da dà u' ist die graste Ungleich-
und oft ba? î ^ Magen ungefehr gleich sind,
ber U'!terllae:^sè Eantonsrichter mehr als wir und

des Gutachtens Daî'Ieinstweilige Annahme
Die C> ..m»-?' î^"tachten wird angenommen.

des^Canko>,)!»?-?'^^làgt^vor, den Suppléante»
stimmen. lZerichts 45 Tatzen Taggeld zu be-

Mitì^r stark im Verhältniß
4° Batzen bImmen ^^wonsrichter ; er will nur

aus i»
dem ^^^^anten befinden sich durch-

Vmvaltunaskammr!? ^ wie diejenigen der
««mungskammer, also ,si auch kein Unterschied

in ihrer Besoldung zu mscben, und der Fehler des
einen Beschlusses soll nie den gleichen Fehler in
einem zweiten bewirken; ich stimme zum Gutachten.

Erlach er will den Suppleanten, wenn die
Richter krank sind, 45, wenn diese aber nur wegen
Spazierenfähren ihre Suppleanten brauchen, densel-
ben 50 Batzen von jenen auszahlen lassen.

Fierz stimmt dem Gutachten bei. Dasselbe
wird angenommen.

Die Commission trägt darauf an, die Besoldung
der Regierungsstatthalter auf 160 Duplonen herab-
zusetzen. Dieser Antrag wird ohne Einwendung
angenommen.

Der Unterstatthalter des Haupteorls soll nach
dem gleichen Antrag auf 75 Dup'ouen Besoldung
hcrabgesezt werden. Auch dieser Antrag wird ohne
Einwendung angenommen.

Der Distriktsunterstatthalter soll auf 50 Duplo-
neu hcrabgesezt werden. Angenommen.

Die Distrikàichter sollen zc> Batzen Taggeld und
5 Batzen für jede Stunde Wegs beziehen. Ebenfalls
ohne Einwendung angenommen.

Jomini wünscht, daß in diesem neuen Besol-
dungsgesez die Falle eingetragen werden, in welchen
die Suppleanten vom Staat, und in welchen hin-
gegen sie von denen, deren Stelle sie einnehmen,
besoldet werden müssen.

Gecretan: Dieß versteht sich von selbst und die
Canzlci wird die vollständige Abfassung aller dieser
Beschlüsse besorgen.

Die Cantonsgerichtsschreiber sollen 80 Duplonen
und freie Wohnung nach dem Antrag der Commis-
sion beziehen.

Cartier denkt, 75 Duplonen seyen hinläng-
lieh, und diese Schreiber verdienen nicht mehr als
die der Verwaltungskammer.

Gecretan vereinigt sich mit diesem Antrag,
welcher angenommen wird.

Das Distriktsgericht Oberseftigen fodert aber-
mals, daß das Hauptort nach Blumensiein ver-
legt werde.

Escher: Diese Richter sind ungemein fest in
ihren Grundsätzen ; dieß ist nun das drittemal, daß
sie dieses begehren und immer ist das Wirths-
Haus die Hauptursache dieser eifrigen Wünsche;
man gehe zur Tagesordnung.

Sesch : Der Wirth von Blumenstein ist selbst
ein Mitglied dieses Gerichts.

Man geht zur Tagesordnung.
B. Lieutenant Vogel von Willisau klagt über

ein Urtheil des Kriegsgerichts m einer schlecht ge-
schriebenen Bittschrift. ^Escher: Hatte unsere Commission über die

Ernennung der Offiziere etwas früher rapportirt,
als heute, so wäre dieser Offizier ihrem Vorschlag
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zufolge nicht einmal Corporal geworden. Die Ca-
che geht uns nichts an, man, weise die Bittschrift
dem Direktorium zu.

Graf fodert Tagesordnung, indem das Kriegs-
gericht nicht ganz Unrecht haben mag.

Man geht zur Tagesordnung.
Der Gerichtsschrciber von Freybni-g kegehrt Er-

läuterung, ob die unehelichen Kinder Theil an den
Gcmeindgi'itcrn haben können.

Secretan hat nicht gerne solche Einfragen
von Bürgern über Gegenstände, die sie selbst nicht
angehen/ wie es hier der Fall ist; übrigens kann

man diese Frage der Commission über Benutzung
der Gemcindgüter zuweisen.

Escher ist ganz entgegengefezter Meinung, in-
dem er lieber Zuschriften über allgemeine gcsczgcbe-
rische Gegenstände als solche über Privacangclegen-
heilen, die uns meist nichts angehen, hat, und
es gewiß ein besseres Zeichen ist, wen» sich die

Bürger aus wahrem Patriotismus, als aus Eigen-
nutz an uns wenden. Da unser Gesetz über die
unehelichen Kinder unvollständig zu seyn scheint,
so weise man den Gegenstand an eine Commission,
in die man diejenigen Mitglieder ordnen kann, wci-
che dieses Gesetz entwarfen.

Nüce glaubt hierüber könne kein Zweifel
Statt haben, weil die unehelichen Kinder ihre El-
lern nicht erben können, so können sie auch nicht
Theil an den Gemeindgütern haben.

Secretan beharrt auf semem Antrag.
H über fodert üb.r diesen wichtigen Gegenstand

«ine besondere neue Commission.
Legier folgt Hubern, und wu dert sich beson-

ders über Nüces Meinung, der er gar nicht bei-
stimmen kann.

Hubers Antrag wird angenommen, und in
die Commission geordnet Huber Secretan,
Custor, Vetfch und Legler.

Io s. Iost von Eetnau wünscht, daß oie

Schuldner mit Gültbriefen oder Bürgschaften ihre
Gläubiger befriedigen kennen.

KiIch mann fodert über dieses dringende Be-
dürfniß eine Commistion.

Rellstab : Schon oft haben wir hierüber ge-
sprochen, und nie inner den Grenzen des Rechts
ein Auskunfcsmittel gefunden ; man gehe also zur
Lagesordnung.

Dieser lezre Antrag wird angenommen.
Der Senat nimmt die Grundideen über die

Criminalprozcßform an.
Escher : Wir können nickt leicht unsrem Vater-

land ein schöneres Geschenk machen als wenn wir
ihm statt der barbarischen oder willkührlichen Crmu-
minalverfassung eine neue geben, die auf d.ese nun
»ugenommnen humanen Grundsätze gegiündet ist;

man fodere also die Commission auf, hierüber mit
Dringlichkeit zu arbeiten. Dieser Antrag wird an-

genommen.
Kühn begehrt, von den übrigen Commissionen

nun befreit zu werden, um diesen Gegenstand dem

Schluß der Versammluug zufolge, mit Dringlich-
kcir bearbeiten zu könne». Diesem Begehren wüt
entsprochen.

Cartier erhält auf Begebren, wegen dringen-
den Ursachen, Urlaub.

Arb fodert auch für 8 Tag Urlaub. Zimmer-
mann fodert Tagesordnung, weil Arb keine Gàoe
anzuführen hat. Arb beharrer, dringender Ursachen

wegen, auf seinem Begehren, wozu er sich bnech-

tigc glaubt, weil er noch selten nach Hause Mg-
Auch diesem Begehren wird entsprochen.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comüe.

Senat, 13. August.
Präsident Hasel in.

Die Discussion über den ersten Abändenmgsm-
schlag des 3. Abschnittes der Constitution wird er-

offner. Er ist folgender:
Der Senat an den grossen Rath.

Vorschlag zu Abänderung des 3. Abichnitüs

der Verfassung, den Stand der helveulch^
Bürger betreffend.

Zeitpunkt und Bedingnisfe desheuu/
tischen Bürgerrechts. ^In Erwägung, daß es nochwendig wy,

zu welcher Zeit und unter welchen BedingmM '

helvetischer Bürger in den vollen Genuß des -0

gerrechts eintrete ;
hat der Senat beschlossen:

1. Jeder der in dem Zeitpunkt der

des gegenwärtigen Constitutionsakics das ye.v-i >--

Bürgerrecht hatte, ist helvetischer
2. Von diesem Zeitpunkt an wird ^

Bürger derjenige, welcher in Helvetica gc ^und wohnhaft ist, wann er das Sllter rou -

rcn zurükgclcgt, und seinen Bürgere-d si/cl' .ch
sein Name wird alsdann in das RegiM 0

verischen Bürger eingeschrieben.
Die Fortsetzung folgt.

Grosser Rath, iy. Aug.
sten Constitutionsabanderung, M
gigkeit der richterlickeu von der voll,u
walt bezielt, und dem Direktorium u>uc.

das Recht nimmt, Gerichtshöfe abzusi- - ^
Senat 1 y. A ug. Lange und uAc ^

cussion über die bcoorstehente Ioni.i!
Neuerung eines Vicrcheüs des Se»a v.
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